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Index

82/02 Gesundheitsrecht allgemein

90/02 Führerscheingesetz

Norm

FSG 1997 §3 Abs1;

FSG 1997 §7 Abs2;

FSG 1997 §7 Abs4 Z5;

FSG 1997 §7 Abs5;

SGG §12;

SGG §16;

Rechtssatz

Die Umstände, dass eine schon bisher erfolgte Entziehung der Lenkerberechtigung für fünf Jahre nicht geeignet war,

den Lenker von der Begehung weiterer einschlägiger strafbarer Handlungen abzuhalten, dass er die Begehung von

Suchtgiftdelikten während der Strafhaft fortsetzte und dass die Zeit des Wohlverhaltens nach der Haftentlassung und

Entziehungsbescheid nur etwa eineinhalb Jahre beträgt, welche Zeit angesichts des Vorlebens des Lenkers zu kurz ist,

um eine nachhaltige Änderung seiner relevanten Sinnesart unter Beweis gestellt zu haben, rechtfertigen die

Nichterteilung einer Lenkberechtigung.
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